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MERKBLATT Fasnacht 2026 in der Stadt Luzern

Bedingungen und Auflagen (zwingend einzuhalten!)

Gesuche um Erteilung einer Bewilligung müssen bei unserer Abteilung vollständig ausgefüllt, spätestens am
9. Januar 2026 vorliegen. Später eingereichte Gesuche können leider nicht mehr behandelt werden.

Bewilligungen werden lediglich für den Schmutzigen Donnerstag (12.02.2026), den Fasnachts-Samstag (14.02.2026),
den Güdis-Montag (16.02.2026) und den Güdis-Dienstag (17.02.2026) erteilt.

Öffentlicher Grund
Für Verkaufsstände auf öffentlichem Grund sind offizielle Verpflegungszonen vorgesehen. Bewerbungen sind bis
31. August 2025 direkt an Gwärb Lozärn, Postfach 7034, 6000 Luzern 7 / Mail: info@gwaerb-lozaern.ch zu richten.
Weitere Unterlagen finden Sie unter www.fasnacht.stadtluzern.ch

Privater Grund
Das Betreiben eines Verkaufsstandes ist nach Einverständnis des Grundeigentümers und unter Erfüllung der Auflagen der
Stadt Luzern und der Gastgewerbe und Gewerbepolizei möglich.

Verpflegungsstände in Haus- und Geschäftseingängen werden nur in Ausnahmefällen bewilligt (Nachweis des ge-
schlossenen Geschäftes und freihalten der Fluchtwege).

Die Beschallung am Verpflegungsstand sowie ausserhalb von temporär eingerichteten Wirtschaftslokalen ist grund-
sätzlich untersagt.

Die Stände sollten unter der Einhaltung feuerpolizeilichen Auflagen angemessen fasnächtlich dekoriert sein. Keine
leichtbrennbaren und abtropfenden Materialien (Kunst-Stoff).

Die Abgabe von Glasgebinden ist nicht erlaubt.

Das flächendeckende Entsorgungssystem wird durch das Strasseninspektorat der Stadt Luzern koordiniert. Bewilligungs-
nehmende, welche direkt in den öffentlichen Grund verkaufen, beteiligen sich pauschal (CHF 250.00/ exkl. MWST.) an der
Entsorgung. Die Entsorgungspauschale versteht sich als Beitrag zur Entsorgung der abgegebenen Gebinde und berech-
tigt nicht, Material des Standes (Kartonkisten etc.) zu entsorgen. Die Rechnungserstellung erfolgt nach der Fasnacht durch
das Strasseninspektorat.

Beim Verlassen des Standplatzes ist sämtliches Material wegzuräumen. Jeglicher Abfall sowie allfällig verwendetes Spei-
seöl ist fachgerecht zu entsorgen.

Zwingende Informationen bei der Gesuchseingabe

Tag und Zeit der Bewirtung
(Erlaubte max. Öffnungszeiten: Schmutziger Donnerstag ab 05.00 bis Freitag 04.00 Uhr / Fasnachts-Samstag, von 12.00
- 23.00 Uhr, Güdismontag ab 05.00 Uhr bis Aschermittwoch 02.00 Uhr)

Genauer Standort/Adresse (inkl. Plan/Skizze) – „gut lesbar“ (Notausgänge, Türöffnungsrichtung, Ausgangsbreite)

Getränkesortiment (keine Einschränkungen mehr!) – ausser Teebeutel nur ohne Schnur!

Speisesortiment

Luzern, September 2025


